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in Grosselfingen

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674)

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

Artikel 27 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit  der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen textlichen Festsetzun-

gen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 29.09.2022 wird folgendes festgesetzt:

Textliche Festsetzungen 
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sowie § 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

allgemein
zulässig

ausnahms-
weise

zulässig 

nicht
zulässig

Wohngebäude 

die der Versorgung des Gebiets 
dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften  

nicht störende 
Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke

Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes

sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen 

Gartenbaubetriebe 

Tankstellen 

2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

2.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist durch die Festsetzung der maximalen Wand- und Gebäudehö-

he - in Bezug auf die unten festgesetzte Bezugshöhe - bestimmt.

Die Wandhöhe wird von der tatsächlich umgesetzten Bezugshöhe (= Bezugspunkt inkl. zulässiger Abwei-

chung von +/- 0,50 m s.u.) bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss

der Wand gemessen. 
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Die Gebäudehöhe wird von der tatsächlich umgesetzten Bezugshöhe (= Bezugspunkt inkl. zulässiger Abwei-

chung von +/- 0,50 m s.u.) bis zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt ge-

messen.

Bestimmung des Bezugspunktes für WH/GH (nicht zwingend Erdgeschossfußbodenhöhe)

Die Höhenlage des Bezugspunktes für die Bemessung der Wand- und Gebäudehöhe ist wie folgt zu ermit-

teln, wobei Abweichung um bis zu +/- 0,5 m zulässig sind:

 Grundstücke mit einer angrenzenden Straße (vgl. Skizze A):

Die Höhenlage des Bezugspunktes WH/GH entspricht der Höhenlage der angrenzenden Straßenverkehrs-

fläche (Endausbau) rechtwinklig zum Mittelpunkt des Gebäudes.

 Grundstücke an 2 Straßenverkehrsflächen (vgl. Skizze B):

Die Höhenlage des Bezugspunktes WH/GH entspricht dem Mittelwert aus den Höhenlagen der beiden an-

grenzenden Straßenverkehrsflächen (Endausbau) rechtwinklig zum Mittelpunkt des Gebäudes.
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2.2.2 Grundflächenzahl (GRZ) / Grundfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 1, 17 und 19 BauNVO)

Die maximal überbaubare Grundfläche ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen und durch die Grundflä-

chenzahl (GRZ) festgesetzt.

2.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVO)

Die  maximal  zulässige  Zahl  der  Vollgeschosse  ist  dem zeichnerischen Teil  zu  entnehmen und  wird  als

Höchstwert festgesetzt. 

2.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen 
Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

2.3.1 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt. Es sind

Einzel- und Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig.

2.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

2.5 Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“ sind bauliche Anlagen

unzulässig und Bepflanzungen so zu gestalten, dass die Verkehrssicherheit in Bezug auf notwendige Sicht-

beziehungen im Kreuzungsbereich der Straßen nicht beeinträchtigt werden.
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2.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.6.1 Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden 
folgende Festsetzungen getroffen:

 Niederschlagswasser von Dächern und Fassaden aus Materialien, von denen eine Gefährdung des Grund-

wassers ausgehen kann (bspw. nicht beschichtete oder nicht in ähnlicher Weise behandelte metallische

Dächer aus Kupfer, Zink oder Blei) darf ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in

ein Gewässer eingeleitet werden. Bei einer Einleitung in die Kanalisation kann der Kanalnetzbetreiber ge-

mäß der Abwassersatzung eine Regenwasserbehandlung derartige Dachflächen einfordern.

 Befestigte Flächen wie Zufahrten, Hofflächen, Stellplätze usw. sind mit wasserdurchlässigen Materialien

wie Rasenpflaster, Schotterrasen, offenporigen Pflastern o.ä. herzustellen, um das Oberflächenwasser

zur Versickerung zu bringen. 

Generell sind Bodenversiegelungen auf das unabdingbare Maß zu reduzieren.

 Außerhalb der Zuwegungen müssen die Freiflächen der Baugrundstücke als mit Pflanzen bewachsene

Grünflächen angelegt und unterhalten werden. Es sind bevorzugt gebietsheimische Pflanzen (vgl. Pflanz-

liste in den Planungsrechtlichen Festsetzungen unter III. Hinweise) zu verwenden.

 Abdeckungen von offenen Bodenflächen mit Schotter- oder Steinschüttungen sowie wasserundurchlässi-

ge Abdeckungen aller Art sind nicht zulässig, sofern sie nicht technisch erforderlich sind (z. B. Traufstrei-

fen). Unabhängig davon ist das Errichten von Stein- und Koniferengärten, insbesondere in Kombination

mit nicht durchwurzelbaren Folien, sowie die Gestaltung von vegetationsfreien Flächen mit Steinschüttun-

gen (Zierkies, Schotter, Wacken) ist bis zu einer Fläche von 2% der jeweiligen Grundstücksfläche begrenzt.

 Bei der Installation neuer Beleuchtungseinrichtungen wird die Verwendung von Leuchtentypen mit gerin-

ger Lockwirkung für Insekten empfohlen. Um die Irritation durch Licht der künftigen Außenbeleuchtung

für lichtempfindliche Arten zu minimieren, soll diese auf das absolut notwendige Maß beschränkt und so

ausgerichtet werden, dass eine zielgerichtete Beleuchtung nach unten erfolgt. Seitliche Lichtabstrahlung

und Streulicht sind zu vermeiden. Zusätzlich sollen unverzichtbare Lampen und Leuchten der gesamten

Außenbeleuchtung mit insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum verwendet

werden.

2.6.2 Auf Grund der Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird folgendes festgesetzt:

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Ok-

tober, zulässig.
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2.7 Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Je 300 m² Grundstücksfläche ist ein Laub- oder Obstbaum anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 Der Standort der Bäume ist frei wählbar. 

 Leitungstrassen sind jedoch grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Maßgebend für den Ab-

stand zwischen Baum und Leitung ist das Regelwerk des DVGW, Technische Mitteilung GW 125 "Baum-

pflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen." Dieses schreibt einen Abstand von 2,5 m

vor.
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3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 111 LBO)

3.1 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen über 
Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBO BW

3.1.1 Dachform und Dachneigung

Auf den Hauptgebäuden gilt für Dachformen und Dachneigungen:

 Flachdächer sind nicht zugelassen.

 Ansonsten ist die Dachform frei wählbar. Die Dachneigung darf nicht weniger als 28° und nicht mehr als

32° betragen.

 Bei Pultdächern ist die Dachneigung freibleibend.

3.1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Die Länge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen insgesamt 2/3 der jeweils zugeordneten Gesamt-

trauflänge  nicht  überschreiten.  Der  Abstand  der  Dachaufbauten  und  Dacheinschnitte  muss  mindestens

1,0 m von der Giebelwand und mindestens 1,0 m vom First betragen.

3.1.3 Fassaden und Dachgestaltung

Für die Fassaden- und Dachgestaltung gilt:

 Bei Material- und Farbwahl für Außenwände und Dachdeckungen sind stark reflektierende und spiegeln-

de Materialien - ausgenommen Glas – unzulässig.

3.2 Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; dabei können sich die Vorschriften auch auf 
deren Art, Größe, Farbe und Anbringungsort sowie auf den Ausschluss bestimmter 
Werbeanlagen und Automaten beziehen, § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBO BW

3.2.1 Werbeanlagen

Die Errichtung von Werbeanlagen ist unzulässig.

3.3 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum 
Verwenden von Brauchwasser sind herzustellen, um die Abwasseranlagen zu entlasten, 
Überschwemmungsgefahren zu vermeiden und den Wasserhaushalt zu schonen, soweit 
gesundheitliche oder wasserwirtschaftliche Belange nicht beeinträchtigt werden,
§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO BW

Zur Rückhaltung und Abpufferung des auf den befestigten/ versiegelten Flächen anfallende Niederschlags-

wassers ist auf jedem Baugrundstück (Neubau) eine Anlage zum Sammeln oder Versickern (Rückhalteraum)

herzustellen und dauerhaft zu erhalten. 
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Die Anlage ist so zu dimensionieren, dass die Wassermenge, welche im unversiegelten Zustand abfließt,

nach der Baumaßnahme nicht überschritten wird. Für die Mehrmenge, welche durch den erhöhten Versiege-

lungsgrad anfällt, ist die Anlage zu errichten. 

Auch die befestigten Flächen wie z.B. Hofflächen dürfen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum abgeleitet

werden, sondern sind an die Grundstücksentwässerung (Kontrollschacht) anzuschließen.

Das Niederschlagswasser kann mit einem zusätzlichen Speichervolumen für die Brauchwassernutzung her-

angezogen werden.

Die exakte Dimensionierung und technische Ausführung der Anlage muss im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens (Entwässerungsgesuch) durch die jeweiligen Bauherren erfolgen. 
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4. Hinweise und Empfehlungen

4.1 Bestandsschutz

Vorhandene Gebäude haben Bestandsschutz im Rahmen der erteilten Baugenehmigungen. Auf dieser Basis

bleiben grundsätzlich zulässig:

 Instandsetzungen

 untergeordnete, unwesentliche Erweiterungen

 den veränderten Lebensgewohnheiten angepasste bauliche Veränderungen und Verbesserungen in unter-

geordnetem Umfang ohne die die bestandsgeschützte Nutzung nicht möglich wäre

4.2 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden.  Dies gilt  auch für  Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonstige

temporäre Einrichtungen.

Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden Um-

gang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.2 Halbsatz 1 BauGB wird hingewiesen.

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

4.3 Geologie, Geotechnik und Baugrund 

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.

4.4 Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers

vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkehrun-

gen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die

Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) zum Um-

gang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Textliche Festsetzungen 
Fassung vom 29.09.2022 Seite 9



Bebauungsplan
„Bettwiesen, Teiländerung Flst. 946/1 – 946/3“
in Grosselfingen

Wasserhaltungen während der  Bauzeit  (Grundwasserabsenkung)  und das Einbringen von  Stoffen  in  den

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht

zulässig.

Bauwerksteile  im  Grundwasser-  und  Grundwasserschwankungsbereich  sind  druckwasserdicht  nach  der

entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

4.5 Denkmalschutz

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-

den, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Ar-

chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-

erreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach

der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Ver-

kürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-

sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leer-

zeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

4.6 Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (BW)

Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (BW) sieht verschiedene Pflichten zur Installation von Photovol-

taikanlagen zur Stromerzeugung vor:

 beim Neubau von Nichtwohngebäuden (ab 1. Januar 2022)

 beim Neubau von Wohngebäuden (ab 1. Mai 2022)

 bei einer grundlegenden Dachsanierung eines Gebäudes (ab 1. Januar 2023)

 beim Neubau von Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen (ab 1. Januar 2022)

Das Umweltministerium BW hat im Oktober 2021 eine Rechtsverordnung erlassen, die die Bestimmungen

der Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplätzen konkretisiert. Die Rechts-

verordnung wird um weitere Regelungen zu den Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Wohngebäuden und

bei grundlegenden Dachsanierungen ergänzt. 
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Dachbegrünung und Photovoltaik

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist kein Ausschlusskriterium für eine Dachbegrünung, eine Photo-

voltaikanlage lässt sich mit einer Dachbegrünung kombinieren. Nach Angaben des Bund für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland (BUND) kann durch die Kombination einer Photovoltaikanlage auf einem begrünten

Dach die Leistungsfähigkeit einer Anlage im Sommer sogar um bis zu 20 % erhöht werden. 

4.7 Einholung von Leitungs- und Planauskünften

4.7.1 Kanal und Wasserleitung

Gemeinde Grosselfingen.

4.8 Netze BW GmbH 

Planauskunft der Netze BW GmbH:

Telefon: 07351 53-2230

Telefax: 07351 53-2135

E-Mail: Leitungsauskunft-sued@netze-bw.de

Im Bereich des Plangebiets befinden sich 0,4-kV-Kabel sowie 0,4-kV-Freileitungen der Netze BW GmbH.

Aus Sicherheitsgründen sind vom Bauherrn, rechtzeitig vor Beginn der Tiefbauarbeiten aktuelle Kabellage-

pläne bei der Netz BW GmbH einzuholen. Hierdurch lassen sich Unfälle und Schäden von Anfang an vermei -

den. Der notwendige Sicherheitsabstand von 1 m zur Freileitung der Netze BW GmbH ist jederzeit einzuhal-

ten.  Dies gilt  auch für  die Annäherung von Baugeräten und anderen Gegenständen.  Ein seitlichen Aus-

schwingen der Leiterseile z.B. durch Winddruck ist dabei unbedingt zu berücksichtigen.

Die Freileitungen müssen gegebenenfalls in ihrem Verlauf angepasst werden. Der Bauherr hat sich diesbe-

züglich rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Auftragszentrum Netzbetrieb Süd abzusprechen. Dieses ist er-

reichbar unter der Telefon-Nr. 07461 709-601 oder per E-Mail  unter:  Auftragszentrum-Tuttlingen@netze-

bw.de.

4.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 Es wird empfohlen an den neu entstehenden Wohnhäusern künstliche Quartier- und Nisthilfen für Gebäu-

debewohnende Vogel- und Fledermausarten einzuplanen.

 Eine naturnahe Gartengestaltung mit Pflanzung einheimischer Gehölze bietet für die lokale Vogelgemein-

schaft erneute Nahrungs- und Bruthabitate
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Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Grosselfingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Friedbert Dieringer (Bürgermeister)

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 29.09.2022 für die Sitzung am 19.10.2022

Bearbeiter:

Jana Gfrörer, Ramona Surgalla


